
Anlage 1 1)

Verhaltensregeln für Mitglieder 
des Deutschen Bundestages

§ 1 
Anzeigepflicht

(1) Ein Mitglied des Bundestages ist verpflichtet, dem
Präsidenten aus der Zeit vor seiner Mitgliedschaft im
Bundestag schriftlich anzuzeigen 

1. seinen Beruf, in Fällen einmaligen oder mehrfachen
Wechsels der Berufstätigkeit seine zuletzt ausgeübte
Tätigkeit;

2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichts-
rates, Verwaltungsrates, Beirates oder eines sonsti-
gen Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer
anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens; 

3. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichts-
rates, Verwaltungsrates, Beirates oder eines sonsti-
gen Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des
öffentlichen Rechts; 

4. Vereinbarungen, wonach dem Mitglied des Bundes-
tages während oder nach Beendigung der Mitglied-
schaft bestimmte Tätigkeiten übertragen oder Ver-
mögensvorteile zugewendet werden sollen.

1) Anlage neugefasst durch Beschluss des Deutschen Bundestages vom 10. Dezember
1986; Bekanntmachung vom 18. Dezember 1986 (BGBl. 1987 I S. 147), zuletzt geändert
durch Beschluss vom 12. September 2002; Bekanntmachung vom 17. September 2002
(BGBI. I S. 3759).
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(2) Ein Mitglied des Bundestages ist zusätzlich ver-
pflichtet, dem Präsidenten schriftlich die folgenden Tätig-
keiten, die während der Mitgliedschaft im Bundestag aus-
geübt oder aufgenommen werden, anzuzeigen: 

1. seinen Beruf, soweit er nicht im Hinblick auf die Mit-
gliedschaft im Bundestag ruht oder soweit er von der
Anzeige nach Absatz 1 Nr. 1 abweicht; 

2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichts-
rates, Verwaltungsrates, Beirates oder sonstigen
Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer ande-
ren Rechtsform betriebenen Unternehmens; 

3. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichts-
rates, Verwaltungsrates, Beirates oder eines sonsti-
gen Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des
öffentlichen Rechts; 

4. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes oder eines
sonstigen leitenden Gremiums eines Vereins oder einer
Stiftung mit nicht ausschließlich lokaler Bedeutung; 

5. Funktionen in Verbänden oder ähnlichen Organisatio-
nen;

6. Verträge über die Beratung, Vertretung oder ähnliche
Tätigkeiten, soweit diese nicht in Ausübung eines be-
reits angezeigten Berufes erfolgen; 

7. Tätigkeiten, die neben dem Beruf und dem Mandat aus-
geübt werden, insbesondere die Erstattung von Gut-
achten, sowie publizistische und Vortragstätigkeiten;
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8. der Abschluß von Vereinbarungen, wonach dem Mit-
glied des Bundestages während oder nach Beendi-
gung der Mitgliedschaft bestimmte Tätigkeiten über-
tragen oder Vermögensvorteile zugewendet werden
sollen;

9. das Halten und die Aufnahme von Beteiligungen an
Kapital- oder Personengesellschaften, wenn dadurch
ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluß auf das Un-
ternehmen begründet wird.

(3) Bei Tätigkeiten und Verträgen, die während der Mit-
gliedschaft im Bundestag aufgenommen werden und
gemäß Absatz 2 Nr. 2 bis 8 anzeigepflichtig sind, ist auch
die Höhe der Einkünfte anzugeben, wenn ein vom Präsi-
denten festgelegter Mindestbetrag überstiegen wird. Die
Höhe der Einkünfte ist bei Tätigkeiten gemäß Absatz 2 Nr.
2 bis 4 und 7, die seit der Aufstellung als Wahlbewerber
für den Bundestag aufgenommen worden sind, ab Be-
ginn der Mitgliedschaft im Bundestag anzugeben. Die
Höhe der Einkünfte ist auch ab Beginn der Mitgliedschaft
im Bundestag anzugeben bei Tätigkeiten und Verträgen,
die vor der Mitgliedschaft im Bundestag aufgenommen
worden und gemäß Absatz 2 Nr. 5, 6 und 8 anzeigepflich-
tig sind. Die Anzeigepflicht für die Erstattung von Gut-
achten, für publizistische und Vortragstätigkeiten gemäß
Absatz 2 Nr. 7 entfällt, wenn das Entgelt einen vom Präsi-
denten festgelegten Mindestbetrag nicht übersteigt. Die
Grenzen der Anzeigepflicht von Beteiligungen gemäß Ab-
satz 2 Nr. 9 legt der Präsident fest. Der Präsident erläßt
oder ändert die vorgeschriebenen und zusätzlichen Aus-
führungsbestimmungen über Inhalt und Umfang der An-
zeigepflicht, nachdem er das Präsidium und die Frak-
tionsvorsitzenden unterrichtet hat.
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(4) Die Anzeigepflicht umfaßt nicht die Mitteilung von
Tatsachen über Dritte, für die der Abgeordnete gesetz-
liche Zeugnisverweigerungsrechte oder Verschwiegen-
heitspflichten geltend machen kann.

§ 2 
Rechtsanwälte

(1) Mitglieder des Bundestages, die gegen Entgelt ge-
richtlich oder außergerichtlich für die Bundesrepublik
Deutschland auftreten, haben dem Präsidenten die Über-
nahme der Vertretung anzuzeigen, wenn das Honorar
einen vom Präsidenten festgelegten Mindestbetrag über-
steigt.

(2) Mitglieder des Bundestages, die gegen Entgelt zur
Besorgung fremder Angelegenheiten gerichtlich oder
außergerichtlich gegen die Bundesrepublik Deutschland
auftreten, haben dem Präsidenten die Übernahme der
Vertretung anzuzeigen, wenn das Honorar einen vom
Präsidenten festgelegten Mindestbetrag übersteigt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei gericht-
lichem oder außergerichtlichem Auftreten insbesondere
für oder gegen bundesunmittelbare Körperschaften, An-
stalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 3 
Veröffentlichung

Die Angaben nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 7
und 9 sowie § 4 Abs. 3 werden im Amtlichen Handbuch
veröffentlicht.
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§ 4 
Spenden

(1) Ein Mitglied des Bundestages hat über Geldspen-
den und geldwerte Zuwendungen aller Art (Spenden),
die ihm für seine politische Tätigkeit zur Verfügung ge-
stellt werden, gesondert Rechnung zu führen.

(2) Eine Spende, deren Wert in einem Kalenderjahr
5 000 Euro übersteigt, ist unter Angabe des Namens und
der Anschrift des Spenders sowie der Gesamthöhe dem
Präsidenten anzuzeigen.

(3) Spenden sind, soweit sie in einem Kalenderjahr ein-
zeln oder bei mehreren Spenden desselben Spenders
zusammen den Wert von 10 000 Euro übersteigen, vom
Präsidenten unter Angabe ihrer Höhe und Herkunft zu
veröffentlichen.

(4) Für Geldspenden an ein Mitglied des Bundestages
findet § 25 Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die politi-
schen Parteien entsprechende Anwendung.

(5) Geldwerte Zuwendungen sind wie Geldspenden zu
behandeln mit der folgenden Maßgabe: 

a) Geldwerte Zuwendungen aus Anlaß der Wahrneh-
mung interparlamentarischer oder internationaler Be-
ziehungen oder zur Teilnahme an Veranstaltungen zur
Darstellung der Standpunkte des Deutschen Bundes-
tages oder seiner Fraktionen gelten nicht als Spenden
im Sinne dieser Vorschrift; sie sind jedoch entspre-
chend Absatz 2 anzuzeigen.
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b) Geldwerte Zuwendungen, die ein Mitglied des Bun-
destages als Gastgeschenk in bezug auf sein Mandat
erhält, müssen dem Präsidenten angezeigt und aus-
gehändigt werden; das Mitglied kann beantragen, das
Gastgeschenk gegen Bezahlung des Gegenwertes an
die Bundeskasse zu behalten. Einer Anzeige bedarf es
nicht, wenn der materielle Wert des Gastgeschenks
einen Betrag nicht übersteigt, der in den Ausführungs-
bestimmungen des Präsidenten festgelegt wird (§ 1
Abs. 3).

(6) Der Präsident entscheidet im Benehmen mit dem
Präsidium über die Verwendung angezeigter Gastge-
schenke und rechtswidrig angenommener Spenden.

§ 5 

Hinweise auf Mitgliedschaft

Hinweise auf die Mitgliedschaft im Bundestag in beruf-
lichen oder geschäftlichen Angelegenheiten sind unzu-
lässig.

§ 6 
Interessenverknüpfung im Ausschuß

Ein Mitglied des Bundestages, das beruflich oder auf
Honorarbasis mit einem Gegenstand beschäftigt ist, der
in einem Ausschuß des Bundestages zur Beratung an-
steht, hat als Mitglied dieses Ausschusses vor der Bera-
tung eine Interessenverknüpfung offenzulegen, soweit
sie nicht aus den gemäß § 3 veröffentlichten Angaben er-
sichtlich ist.
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§ 7 
Rückfrage

In Zweifelsfragen ist das Mitglied des Bundestages
verpflichtet, sich durch Rückfragen beim Präsidenten
über den Inhalt seiner Pflichten aus diesem Abschnitt zu
vergewissern.

§ 8 
Verfahren

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, daß ein Mitglied des
Bundestages seine Pflichten gemäß §§ 1 bis 6 verletzt
hat, ermittelt der Präsident, nachdem er das betroffene
Mitglied angehört hat. Er kann von dem betroffenen Mit-
glied ergänzende Auskünfte zur Erläuterung seiner An-
zeige verlangen. Er kann den Vorsitzenden der Fraktion,
der das betroffene Mitglied angehört, um eine Stellung-
nahme bitten.

(2) Stellt der Präsident fest, daß ein Mitglied des Bun-
destages seine Pflichten gemäß §§ 1 bis 6 verletzt hat,
unterrichtet er das Präsidium und die Fraktionsvorsitzen-
den in einer gemeinsamen vertraulichen Sitzung; die
Fraktionsvorsitzenden können sich durch einen stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden vertreten lassen. Wird
der Feststellung des Präsidenten widersprochen, setzt er
seine Ermittlungen fort. Gegen die abschließende
Feststellung des Präsidenten ist ein Widerspruch nicht
zulässig.

(3) Die Feststellung des Präsidenten, daß ein Mitglied
des Bundestages seine Pflichten gemäß §§ 1 bis 6 ver-
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letzt hat, wird als Drucksache veröffentlicht. Die Feststel-
lung, daß eine Verletzung nicht vorliegt, kann der Präsi-
dent veröffentlichen; sie wird veröffentlicht, falls das be-
troffene Mitglied des Bundestages es verlangt.

(4) Bestehen Anhaltspunkte gegen ein Mitglied des
Präsidiums oder gegen einen Fraktionsvorsitzenden,
nimmt das betroffene Mitglied des Bundestages an Sit-
zungen gemäß Absatz 2 nicht teil. Anstelle eines betroff-
fenen Fraktionsvorsitzenden wird sein Stellvertreter
gemäß Absatz 1 angehört und gemäß Absatz 2 unter-
richtet. Bestehen Anhaltspunkte dafür, daß der Präsident
seine Pflichten gemäß §§ 1 bis 6 verletzt hat, hat sein
Stellvertreter nach den Vorschriften der Absätze 1 bis 3
zu verfahren.

§ 9
Unzulässige Bezüge

(1) Ein Mitglied des Bundestages darf für die Ausübung
des Mandats keine anderen als die gesetzlich vorgese-
henen Zuwendungen oder andere Vermögensvorteile
annehmen.

(2) Bestehen Anhaltspunkte dafür, daß ein Verstoß
gegen Absatz 1 vorliegt, findet § 8 Anwendung.
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Anlage 2 

Registrierung von Verbänden und deren Vertretern

(1) Der Präsident des Bundestages führt eine öffentli-
che Liste, in der alle Verbände, die Interessen gegenü-
ber dem Bundestag oder der Bundesregierung vertre-
ten, eingetragen werden.

(2) Eine Anhörung ihrer Vertreter findet nur statt, wenn
sie sich in diese Liste eingetragen haben und dabei fol-
gende Angaben gemacht haben: 

Name und Sitz des Verbandes 

Zusammensetzung von Vorstand und Geschäfts-
führung

Interessenbereich des Verbandes 

Mitgliederzahl

Namen der Verbandsvertreter sowie 

Anschrift der Geschäftsstelle am Sitz von Bundes-
tag und Bundesregierung.

(3) Hausausweise für Interessenvertreter werden nur
ausgestellt, wenn die Angaben nach Absatz 2 gemacht
wurden.

(4) Die Eintragung in die Liste begründet keinen An-
spruch auf Anhörung oder Ausstellung eines Hausaus-
weises.

(5) Die Liste ist vom Präsidenten jährlich im Bundesan-
zeiger zu veröffentlichen.
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